WTO unter Anklage: Beihilfe zum Hunger

Von MARITA WIGGERTHALE

Schon heute hungern 400 Mio. Kleinbauern im Süden. Tendenz steigend. Das hat auch mit den Agrarhandelsregeln der Welthandelsorganisation (WTO) zu tun. Denn mit dem Schutz der kleinbäuerlichen Produktion hat die WTO nichts im Sinn. Die Öffnung der Agrarmärkte hat oberste Priorität. 

Geschätzte 2,5 Mrd. Menschen leben in den Entwicklungsländern von der Landwirtschaft. Die meisten Bauern bearbeiten nur ein paar Hektar Land. Ihre Ernte verkaufen sie i.d.R. auf den lokalen, einhei​mischen Märkten. Doch seit den 1980er Jahren überschwemmen zunehmend billige Lebensmittel aus dem Ausland ihre Märkte. Verantwortlich dafür sind der Internationale Währungsfonds (IWF), die Weltbank und seit 1995 auch die WTO. Ihr Ziel ist die Öffnung der Grenzen für ausländische Lebensmittel. “Mehr Handel, mehr Wachstum, mehr Wohlfahrt“, so lautet ihre Devise. Denn das soll gut für die Entwicklung sein.

Kleinbauern werden vom Markt verdrängt

Fakt hingegen ist: Die forcierte Liberalisierung der Agrarmärkte in den Entwicklungsländern hat zu höheren Lebensmittelimporten geführt. (Subventionierte) Billigimporte verdrängen Kleinbauern vom einheimischen Markt. Die Abhängigkeit von Lebensmittelimporten steigt. Die staatliche Unter​stützung für die Exportproduktion wird verstärkt zu Lasten der einheimischen Produktion von Grundnahrungsmitteln. Summa summarum bedeutet das für immer mehr Kleinbauern: kein Absatz, keine Einnahmen, keine Zukunft. Endstation Subsistenzlandwirtschaft oder Migration in die Städte. Deswegen fordern Kleinbauernorganisationen seit langem den Schutz ihrer Landwirtschaft ein, um diesen unheilvollen Trend zu stoppen. Doch ist das mit der WTO zu machen?

Ernährungssicherheit in den Agrarverhandlungen

Bisher sieht die WTO den besonderen Zollschutz der kleinbäuerlichen Produktion aus Ernährungs​sicherheitsgründen überhaupt nicht vor. Es gibt zwar eine spezielle Schutzklausel, die das Anheben von Zöllen bei steigenden Importen oder fallenden Importpreisen erlaubt. Aber nicht für alle Entwicklungsländer. In puncto Subventionen ist nur die gezielte Unterstützung von Kleinbauern mit Investitionsbeihilfen und Beihilfen für landwirtschaftliche Betriebsmittel (Art.6.2) möglich. Reformbedarf ist also angesagt. Entwicklungsländer haben viele Vorschläge eingereicht, wie der Ernährungssicherheit Rechnung getragen werden kann. Aber die meisten sind gescheitert. Entweder standen sie im Widerspruch zur Liberalisierungsphilosophie der WTO und/oder sie stießen auf Widerstand bei den Industrieländern. Die teilweise Umkehr der Liberalisierung wurde verhindert. Letztendlich haben nur zwei Schutzinstrumente den Weg in das Agrar-Eckpunktepapier („Juli-Paket“ 2004) geschafft. 

Ein unzureichendes Juli-Paket für Kleinbauern

Zum Schutz der kleinbäuerlichen Produktion stehen Entwicklungsländern nur Zölle zur Verfügung, weil sie sich umfangreiche Subventionen nicht leisten können. Entscheidend i.S. der Schadens​begrenzung ist von daher, dass die Zollreduktionsformel flexibel ausgestaltet wird. Das Juli-Paket schreibt aber eine „einzige“ Zollformel für Industrie und Entwicklungsländer vor. Angesichts der unterschiedlichen Zollstruktur in Nord und Süd und den massiven Exportinteressen u.a. der EU und USA ist ein weitgehende Zollreduzierung sehr wahrscheinlich. Diese würde das Aus für viele Millionen Kleinbauern bedeuten. Einziger Hoffnungsträger bleibt die Koalition der “G-33“, die sich für die zwei Schutzinstrumente einsetzt, und sich bisher einem weitgehenden Zollabbau widersetzt. 

Bei den beiden Schutzinstrumenten handelt es sich um „spezielle Produkte“ (SP) und den „speziellen Schutzmechanismus“ (SSM). Spezielle Produkte basieren auf dem Ansatz, dass Grundnahrungsmittel aufgrund ihrer Bedeutung für die Ernährungssicherheit einer Sonderbehandlung bedürfen. Die G-33 hat am 10.12.2004 dazu gefordert: Die Auswahl der SPs soll selbstbestimmt erfolgen. Die Kriterien sind an der Förderung der Ernährungssicherheit, der bäuerlichen Existenzsicherung und der ländlichen Entwicklung auszurichten. SPs sollen gänzlich von Zollreduktionsverpflichtungen ausgenommen und mit dem speziellen Schutzmechanismus versehen werden. Dieser SSM erlaubt die Anwendung eines Schutzzolles oder einer Mengenbeschränkung, wenn die Importe steigen oder die Preise fallen. Er soll für alle Entwicklungsländer und für alle Agrarprodukte gelten. Doch bei beiden Schutzinstrumenten ist mit dem erbitterten Widerstand der EU und USA zu rechnen. 

In puncto entwicklungs-spezifsiche Subventionen bleibt das Juli-Paket weit hinter dem zurück, was sich schon im März 2003 als Konsens unter den WTO-Mitgliedern abzeichnete: eine Ausweitung des Art. 6.2., eine Beibehaltung der Ausnahmeregelung bei der handelsverzerrenden Unterstützung („de minimis“) und ein neuer Artikel zur „Armuts- und Hungerbekämpfung“ bei den erlaubten Direktzahlungen. Nachbesserung ist also notwendig. Die Hungerbekämpfung darf nicht an der Begrenzung der finanziellen Mittel scheitern. 

Für die Abschaffung der Exportsubventionen soll nun endlich ein Enddatum festgelegt werden. Damit wird dann zwar Dumping durch Exportsubventionen beendet, aber Dumping durch „indirekte“ Exportsubventionen (Einkommenszahlungen, Tier- und Flächenprämien) fortbestehen. Denn die EU und USA haben für sich eine Ausdehnung ihrer Ausnahmeregelung und ihrer handelsverzerrenden Unterstützung durchgesetzt. Die G-20, u.a. Brasilien, Indien, China, fordert hier mittlerweile ein Nachbessern. Wer Dumping wirklich beenden will, muss Subventionen konsequent sozial und ökologisch qualifizieren.

Die wichtigste Forderung bei der Verbesserung des Marktzugangs für Entwicklungsländer stellt die Abschaffung der Zolleskalation – höhere Zölle je nach Verarbeitungsgrad – dar. Im Juli-Paket ist ein Abbau für Nord und Süd vorgesehen. Er muss jedoch unilateral von Seiten der Industrieländer erfolgen, damit der Aufbau einer weiterverarbeitenden Ernährungsindustrie im Süden eine Chance hat. 

Kleinbauern haben in der Verhandlungsrunde der WTO sehr viel zu verlieren und nichts zu gewinnen, wenn der Zollschutz nicht entsprechend ausgeweitet wird. Eine WTO, die Schutzbedürftigen nicht Schutz und Unterstützung gewährt, schreibt das ungerechte Welthandelssystem fort. 

